
3.BAYERISCHES JUGEND-RANGLISTENTURNIER 2010/2011 
 

Squash Center Allershausen, 8. Januar 2011 

                       http://www.ibishotel.com 

 

Veranstalter: SQUASH IN BAYERN e.V. Ausrichter: Siby Jugendausschuss 

Ort: Squash Center, Kesselbodenstr. 1a, 85391 Allershausen, Tel. 08166-5555 

Termin: Samstag, 8. Januar 2011  -  alle Teilnehmer um 8.30 Uhr - Turnierbeginn: 09.00 Uhr 

Spielgruppen:  Das 1. Bayerische Jugendranglistenturnier wird bei U11/U13 bei einer ausreichenden Teilnehmerzahl in Alters-
klassen gespielt. In den Gruppen U15/U17/U19 kann je nach Meldungen zusammen in Leistungsklassen gespielt, 
jeweils getrennt nach Mädchen und Jungen. 

Die Teilnehmer/innen U13 dürfen am 10.04.2011 (Kaderspieler) bzw. 20.03.2011 noch nicht 13 Jahre als 
sein (Stichtag: Deutsche JEM / Bayerische JEM). 

Die Teilnehmer/innen U11 müssen am 8. Januar 2011 mindestens 8 Jahre alt sein. Kein Teilnehmer darf am 
8.Januar 2011 19 Jahre alt sein. 

Wichtig: Bei den Meldungen zur Altersgruppe U11/U13 muss angegebenen werden, ob die Spieler/innen auch im Gesamt-
feld spielen würden, falls kein U11/U13-Feld zustande kommt. 

Spielmodus: Es wird im KO-System in 8er Gruppen gespielt. Ausnahme U11/U13 Felder 

Meldegebühr: € 8,00 pro Teilnehmer, wird mit der Meldung fällig und vereinsweise eingezogen. 

Meldungen: E-Mailadresse: squash@squash-in-bayern.de und amanda.stephan@t-online.de 

 Bitte alle Meldungen schriftlich in der Reihenfolge der Spielstärke, und zwar beginnend mit den stärksten Spielern, 
abgeben! 

 Die Meldungen müssen Name, Vorname, Geburtsdatum, Altersklasse, Spiellizenz, Verein und die namentliche 
Nennung eines Betreuers enthalten. Meldungen ausschließlich mit dem vorgeschriebenen Meldeformular. 
Andere Meldungen werden nicht angenommen!! 

  Es werden keine privaten oder telefonischen Meldungen angenommen! 

 Zugelassen werden nur Spieler, die im Besitz einer gültigen Spiellizenz sind. Eine Spiellizenz ist nur dann gültig, 
wenn von dem Jugendlichen ein ärztliches Attest in der Geschäftsstelle von Squash in Bayern vorliegt. Es werden 
nur spielberechtigte Spieler/innen in die Auslosung aufgenommen. 

 Alle Jugendlichen müssen während des gesamten Turniers betreut werden. Der zuständige Betreuer ist bei der 
Meldung zu benennen. Fehlt er auf der Meldung oder beim Turnier, so wird eine Geldbuße von € 50,00 fällig. 

Meldeschluss: Montag, 3. Januar 2011. Vereine melden schriftlich an Siby GST und Siby Jugendwart 

Einteilung: Die Einteilung in die Spielgruppen findet am Freitag, 7. Januar 2011 ab 18.00 Uhr statt. 

 Die Setzung erfolgt durch den Jugendausschuss von Squash in Bayern. 

Offizieller Spielball: DUNLOP Pro, schwarz 

Turnierleitung: Stephan Föst, Karl Thumser 

Turniervorbereitung: Rudi Rohrmüller - Handy 0170-4888363 - Die Meldungen für das Turnier können ab Donnerstag,  

 6. Januar 2011 im Internet auf den Seiten von Squash in Bayern - http://www.squash-in-bayern.de angesehen 
werden. 

Oberschiedsrichter: Rudi Rohrmüller jun. 

Schiedsrichter: Jeder Spieler ist verpflichtet, nach Aufforderung durch die Turnierleitung das Amt des Schiedsrichters zu über-
nehmen. 

Siegerehrung: In den Altersklassen U11 und U13 wird am Ende des Turniers eine Siegerehrung durchgeführt. 

WICHTIG: Die Kaderspieler sind angehalten, an allen Bayerischen Jugendranglistenturnieren teilzunehmen. 

 Alle Spieler sind bei der Bayerischen Jugendeinzelmeisterschaft spielberechtigt, wenn sie mindestens zwei baye-
rische Jugendranglistenturniere gespielt haben. 

Es wird nach den Ordnungen des DSQV und SQUASH IN BAYERN gespielt. Der Veranstalter behält sich Änderungen vor. 
 

An der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft können nur Jugendliche teilnehmen, die in der laufenden Saison mindestens bei drei DSQV-
Jugendranglistenturnieren teilgenommen haben und von Squash in Bayern gemeldet werden. Außerdem müssen sie sich für die Bayerische 
Jugendeinzelmeisterschaft qualifiziert haben. Die Teilnahme an den Deutschen Jugendranglistenturnieren steht jedem Spieler (nicht nur Ka-
derspieler) offen, sofern das Formular „Teilnahmeerlaubnis“ mit zugehöriger Einzugsermächtigung in der Geschäftsstelle vorliegt. 


